Betroffenheitsfelder für Ihre Einwendungen gegen die Elbvertiefung 

Betroffenheitsfeld 1 Deichsicherheit

Trifft zu, wenn Sie tiefer als 7 m NN (unter Deichhöhe) an der Tideelbe oder Nebenflüssen wohnen oder Eigentum haben. An allen diesen Orten sind Sie bei einem möglichen Deichbruch oder einer Deichüberströmung von Hochwasser betroffen.
Einwendungsbegründungen: Eine weitere Elbvertiefung erhöht den Wellenauflauf und den Druck auf die Deiche, insbesondere an den Strömungs-Prallhängen wie zwischen Cuxhaven und Otterndorf. Verschärfte Strömungen führen dort zu weiteren Sedimentverlusten an Ufer, Watt und Vorland und schwächen den natürlichen Schutz. Zusätzlich wurde für das Elbe- und Wesergebiet bis zum Jahr 2055 aufgrund globaler Erwärmung ein Meeresspiegelanstieg von 0,65m berechnet (Universität Bremen, 2006). Die vorgelegten Deichbauplanungen des Landes berücksichtigen diese Werte nicht und sind völlig unzureichend, der Deich hat zudem größtenteils keine Drainage. Jede zusätzliche Belastung der Deiche ist aus Gründen der Sicherheit nicht mehr verantwortbar!

Betroffenheitsfeld 2 Schiffssicherheit

Trifft zu wenn Sie im elbnahen Bereich wohnen oder arbeiten. Betroffen sein können Ihre Gesundheit und die Lebensqualität.
Einwendungsbegründungen: Die Gefahr von schweren Schiffsunfällen wird durch die Elbvertiefung erhöht. Es werden noch größere Schiffe durch das enge Fahrwasser bewegt, es sind höhere Mindestgeschwindigkeiten erforderlich, um diese auf Kurs zu halten. Gefahren entstehen durch erhöhten Wellenschlag, bei Unfällen durch Austritt von Öl oder Chemikalien.

Betroffenheitsfeld 3 Fischerei

Trifft zu, wenn Sie ganz oder teilweise vom Fischfang oder Krabbenfang leben und die Elbe dazu befahren müssen. Betroffen ist Ihre Existenz, oder es drohen Ertragsminderungen.
Einwendungsbegründungen: Durch Zunahme der Strömung Fahrteinschränkungen und erhöhte Treibstoff-Kosten, durch zusätzliche Sedimente im Strom Verschlechterung der Fangmöglichkeiten.

Betroffenheitsfeld 4 Tourismus

Trifft zu, wenn sie an der Elbe Ferienquartiere vermieten oder anderweitig vom Tourismus leben. Betroffen sein können Ihre Existenz sowie die Angebotsqualität der Urlaubsregion.
Einwendungsbegründungen: Durch zusätzliche und Schadstoffbelastete Sedimente Verschlechterung der Badewasserqualität, Einschränkungen und Gefährdungen durch Strömungen und Wellen im Uferbereich, Verschlechterung des Gesamt-Ökosystems in der Elbmündung.

Betroffenheitsfeld 5 Landwirtschaft

Trifft zu, wenn Sie im Bereich der Elbe und ihrer Nebenflüsse Landwirtschaft oder Obstanbau betreiben. Sie können von Ertragsminderungen und Flächenverlusten betroffen sein.
Einwendungsbegründungen: Gefahr zusätzlicher Salzeinträge in das Grundwasser, Verlust von Flächen bei möglichen Überflutungen.

Betroffenheitsfeld 6 Sportboot-Häfen

Trifft zu, wenn sie ein Boot an der Tideelbe oder ihren Nebenflüssen haben oder einer Liegegemeinschaft angehören. Betroffenheit insbesondere durch erhöhte Kosten.
Einwendungsbegründungen: Durch Zunahme der Sedimente erhöhte Baggerkosten in den Bootshäfen, durch Strömungsverschärfung erhöhte Treibstoffkosten. 

